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§ 40
Ablieferungsbescheide an Stelle von Verträgen

(1) Kommt es nicht zum Vertragsabschluß, dann setzt 
der Rat des Kreises die abzuliefernden Mengen mittels 
Ablieferungsbescheides fest. Der Rat des Kreises kann 
aber auch den von den Erfassungsorganen vorgelegten 
Vertrag für verbindlich erklären. Gegen die Entschei
dung ist Einspruch zulässig; für das Einspruchsverfah
ren sind die Vorschriften des § 35 anzuwenden.

(2) Kommt es mit einer landwirtschaftlichen Produk
tionsgenossenschaft oder einem volkseigenen Gut nicht 
шт Vertragsabschluß, so entscheidet darüber der Rat 
des Kreises. Die Entscheidung bedarf der Bestätigung 
durch den Rat des Bezirkes.

§ 41
Nichterfüllung von Verträgen

Erzeuger, die die vertraglichen Ablieferungsverpflich
tungen (ganz oder teilweise) nicht erfüllen, sind vom 
üat des Kreises zur Pflichtablieferung in anderen Er
zeugnissen entsprechend den vom Staatssekretariat für 
Erfassung und Aufkauf festgesetzten Austauschverhält- 
lissen mittels Ablieferungsbescheides heranzuziehen.

X. Abschnitt 

A B L I E F E R U N G S F R I S T E N  

§ 42
(1) Die Erzeuger sind verpflichtet, die landwirtschaft- 

ichen Erzeugnisse mindestens innerhalb folgender Fri- 
ten in Höhe der nachfolgend festgesetzten Prozentsätze 
bzuliefern:
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